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Weihnachtsmarkt

in Niederwürschnitz
an und in der Würschnitztalschule

am 10. und 11. Dezember 2016

Samstag, den 10. Dezember 2016

Turnhalle                    9:00 Uhr                Badminton für Nichtaktive 

Markt                          14:00 Uhr                Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Zi. 1.1. und 1.2. EG                                    Krippenausstellung und -wettbewerb 

Zi. 1.5. EG                  15:00 / 17:00 Uhr    Filmvorführung mit Eberhard Görner 

Zi. 1.7. EG                                         
         Ausstellung des Niederwürschnitzer Schnitzvereins

Schule EG                                         
         Weihnachtscafé mit der Internationalen Oberschule 

Schule EG                                                Kinderflohmarkt vom SV Fortuna

Markt                          15:00 Uhr                Der Weihnachtsmann kommt mit vielen Überraschungen

Markt                          15:30 Uhr                Weihnachtliche Bläsermusik mit dem Posaunenchor der Landeskirchlichen

Gemeinschaft und dem Posaunenchor der evang.-luth. Kirchgemeinde 

Aula                            17:00 Uhr                Niederwürschnitzer Volkschor „Frisch-Auf“ mit weihnachtlichen Weisen

Sonntag, den 11. Dezember 2016

Gasthof 
“Zum Kronprinz”        9:00 Uhr                Skatturnier 

Turnhalle                     9:00 Uhr                Volleyball für Nichtaktive  

Kirche                         9:30 Uhr                Adventsgottesdienst  

Markt                          14:00 Uhr                Weiterführung des Weihnachtsmarktes

Zi. 1.1. und 1.2. E                                       K
rippenausstellung und -wettbewerb

                                         
                         gegen 17:30 Uhr Prämierung des Krippen-

wettbewerbes

Zi. 1.5. EG                  15:00/ 17:00 Uhr     Filmvorführung mit Eberhard Görner 

Zi. 1.7. EG                                         
         Ausstellung des Niederwürschnitzer Schnitzvereins

Schule EG                                         
         Kinderflohmarkt vom SV Fortuna

Markt                          15:00 Uhr                Der Weihnachtsmann kommt mit vielen 

Überraschungen

Für das leibliche Wohl sorgen die Niederwürschnitzer Vereine

und Händler zu volkstümlichen Preisen. Der Heimatverein

verkauft das selbstgemachte Sauerkraut - das “Ökolametta”.
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Wichtige Notrufnummern

                   Notruf Polizei................................................................................110
                   Notruf Rettungsdienst ..................................................................112
                   Notruf Feuerwehr .........................................................................112
                   Polizeirevier Stollberg ..................................................................037296/90-0
                   Krankentransport .........................................................................0371/19222
                   Krankenhaus Stollberg.................................................................037296/53-0
                   Krankenhaus Lichtenstein............................................................037204/32-0
                   Zahnarzt Fleischer........................................................................037296/6295
                   Arztpraxis des MVZ .....................................................................037296/6191
                   Arztpraxis Dr. Wuttke ...................................................................037296/549788
                   Neue Apotheke ............................................................................037296/6406
                   Giftnotrufzentrale .........................................................................0361/730730
                   Störungsmeldung enviaM ............................................................0800/2305070
                   Störungsmeldung Gas .................................................................0800/111148920
                   Störungsmeldung Wasser (Zentrale Leitwarte RZV) ....................03763/405405
                   Störungsmeldung Abwasser (WAD).............................................0172/3578636
                   Störungsmeldung Antennengemeinschaft...................................0172/3704442

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung,
Bürgerbüro und Eigenbetrieb

Montag                      13:00 Uhr - 15:30 Uhr 
Dienstag                    09:00 Uhr - 11:30 Uhr
Mittwoch                   geschlossen
Donnerstag               13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag                       09:00 Uhr - 11:30 Uhr

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt in Lugau

Montag                      geschlossen
Dienstag                    08:30 Uhr - 11:30 Uhr
                                 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Mittwoch                   08:30 Uhr - 11:30 Uhr 
Donnerstag               08:30 Uhr - 11:30 Uhr
                                 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag                       08:30 Uhr - 11:30 Uhr

Öffnungszeiten Bibliothek

Donnerstag               13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Telefonverzeichnis Rathaus

Tel.                                           037296/523-0
Fax                                           037296/523-60
e-Mail                                       Post@Niederwuerschnitz.info
                                                 www.niederwuerschnitz.info 

Durchwahlverzeichnis
Bürgermeister                          -10
Bürgerbüro                              -0
                                                 
Eigenbetrieb                             -12 od. -11
                                                 
Kasse                                       -31
Steuern/Abgaben                     -32
Bibliothek                                 -25

Telefonverzeichnis Einrichtungen

Grundschule                                    037296/6212
                                               Fax    037296/15625
Internationale Oberschule                037296/931976
                                               Fax    037296/931977
Kindergarten                                    037296/6390
Kinderhort in der Schule                  037296/939115
Kinderhort im Jugendhaus              037296/448385
Tagesmutti Heike Mittag                  0162/7862620
Feuerwehrhaus                                037296/6100
Förderverein                                     037296/7320
Vereinsheim                                     037296/6385

n LEADER-Region 
„Tor zum Erzgebirge
- Vision 2020“ 
Regionalbüro in
Lugau

Kontaktdaten

Regionalmanagement 
Tor zum Erzgebirge - 
Vision 2020

Stollberger Str. 16
09385 Lugau
www.tor-zum-erzgebirge.de
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Am 15. Februar 2017 wird die erste Rate der 
Grundsteuer und der Gewerbesteuer-Vorauszahlung für das
Jahr 2017 
zur Zahlung fällig.

Gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 ( BGBl. S.
965 ) kann durch öffentliche Bekanntmachung die Grundsteuer
festgesetzt werden, wenn die gleiche Grundsteuer und Gewerbe-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten ist. Für die Steuerpflichtigen
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn an diesem Tag ein schriftlicher
Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Hiermit wird die Grundsteuer 2017 festgesetzt.
Hebesatz
Grundsteuer A 290 v.H.
Grundsteuer B 420 v.H.
Gewerbesteuer 400 v.H.
Die Hebesätze bleiben zum Vorjahr unverändert.  
Die Hundesteuer bleibt ebenfalls  wie im Vorjahr.

Die Steuerpflichtigen, die der Gemeinde keinen Abbuchungsauf-
trag erteilt haben, werden aufgefordert, bis zum Erhalt der neuen

Bescheide die Grund- und Gewerbesteuer nach den zuletzt zuge-
stellten Grund- und Gewerbesteuerbescheiden zu entrichten. Alle
Steuerpflichtigen, die eine Abbuchungserlaubnis erteilt haben,
bekommen die Grund- und Gewerbesteuer bis zum Erhalt der
neuen Bescheide nach den zuletzt zugestellten Grund- und Gewer-
besteuerbescheiden abgebucht.
Es wird um pünktliche Einhaltung der Zahlungstermine gebeten, da
bei verspäteter Zahlung die gesetzlich festgelegten Mahngebühren
und Säumniszuschläge berechnet werden müssen.
Wir bitten die Zahlung wahlweise auf folgende Konten zu leisten: 
Konto 3714001556, Erzgebirgssparkasse, BLZ  87054000
BIC WELADED1STB, IBAN DE91 8705  4000  3714  0015  56 
Konto 11450848, Deutsche Kreditbank AG, BLZ 12030000
BIC BYLADEM 1001, IBAN DE56  1203  0000  0011  4508  48  

Geben Sie bitte auf allen Einzahlungs- und Überweisungsbelegen
unbedingt Ihre Adresse und Ihre Steuernummer  an.
Von Barzahlungen in der Gemeindekasse bitten wir Abstand zu
nehmen und raten zur Teilnahme am Einzugsverfahren mittels
Lastschrift.  Antragsvordrucke  werden  auf  Wunsch  zugesandt.

Rolf Höfer
Bürgermeister

n Bekanntmachung

Niederwürschnitz im Internet auf: www.niederwuerschnitz.info

n 4. Aufruf der Region „Tor zum Erzgebirge – Vision
2020“ zur Vergabe von Fördermitteln für den 
ländlichen Raum

Die Region „Tor zum Erzgebirge – Vision 2020“ startet per
15.11.2016 den 4. Aufruf zur Einreichung von Vorhaben. Im
Rahmen des LEADER-Programms stehen in der Förderperiode
2014-2020 Fördermittel der EU und des Freistaates Sachsen zur
Förderung des ländlichen Raums zur Verfügung. Förderfähig sind
Vorhaben in den Ortsteilen von Stollberg, Lugau, Oelsnitz sowie in
den Gemeinden Jahnsdorf, Niederdorf, Hohndorf, Niederwür-
schnitz und Neukirchen.
Der 4. Aufruf der Region betrifft die Förderung von Vorhaben von
Kommunen, Vereinen, Unternehmen oder Privatpersonen in den
Handlungsfeldern:
- A.II.1 Errichtung und Aufwertung touristischer Infrastruktur
(Budget: 100.000,00 €)
- B.I Erhalt ländlicher Bausubstanz (Budget: 600.000,00 €)
- E.I.1 Sport, Bildung und Begegnung (Budget: 600.000,00 €)
Abgabefrist für die Vorhabenauswahl des 4. Aufrufes ist der
03.02.2017, 12.00 Uhr (Posteingang im Regionalmanagement).

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Region
www.tor-zum-erzgebirge.de unter der Rubrik Aufrufe. 

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin unter 
Email: rm-torzumerzgebirge@steg.de 
oder Tel.: 037295/905513.

Die Unterlagen sind einzureichen bei:
Regionalmanagement der LAG „Tor zum Erzgebirge-Vision 2020“
c/o die STEG Stadtentwicklung GmbH
Stollberger Str. 16
09385 Lugau

Tagesordnung: öffentlicher Teil
1. Begrüßung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und

der Beschlussfähigkeit; Anträge zur Tagesordnung; Bestäti-
gung der Niederschrift der Sitzung vom 28.11.2016

2. Bekanntgabe der Beschlüsse des n. ö. T. des Gemeinderates
vom 28.11.2016

3. Bericht des Bürgermeisters Monat Dezember
4. Gemeindliches Einvernehmen für Bauanträge gemäß § 36 Abs.

1 BauGB 
5. Festlegung Sitzungstermine für das 1. Halbjahr 2017
6. Vorstellung Haushaltplan 2017 für die Gemeinde Niederwür-

schnitz mit Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Niederwür-
schnitz

7. Beschluss zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben im
Rahmen des Haushaltsjahres 2016

8. Vorstellung des Beteiligungsberichtes der Gemeinde Nieder-
würschnitz nach § 99 SächsGemO für das Jahr 2015

9. Beratung und Beschluss Mietvertrag Kopierer 
10. Bestätigung Kaufvertrag mit Auflassung UR-Nr. 1352/2016 der

Notarin Petra Hempel 
Die endgültige Tagesordnung wird an der Bekanntmachungstafel am
Rathaus der Gemeinde Niederwürschnitz ortsüblich bekannt gegeben.

Rolf Höfer, 
Bürgermeister

n E i n l a d u n g
zur Sitzung des Gemeinderates 
am 12.12.2016, 18:00 Uhr, im Vereinszimmer der Gaststätte
„Zur Tenne“   
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2016 den Jahres-
abschluss 2015 für den Eigenbetrieb Niederwürschnitz festgestellt
und bestätigt.
Gemäß § 17 SächsEigBG (4) erfolgt die Auslegung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes 2015 in der Zeit vom
12.12.2016 bis 22.12.2016 im Eigenbetrieb Niederwürschnitz

Stollberger Straße 2 - 1. Etage Zimmer 2 -  zu den Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten
Mo 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Die 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Do 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 18:00 Uhr      und
Fr 8:00 bis 11:30 Uhr.

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wurde am
16.08.2016 erteilt.

WIEDERGABE DES UNEINGESCHRÄNKTEN BESTÄTIGUNGS-
VERMERKS 
„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Niederwürschnitz, Niederwürschnitz
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Niederwür-
schnitz, Niederwürschnitz für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
landesrechtlichen Vorschriften  und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebs-
leitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über
den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungs-grundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der
Gesamt-darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-
satzung und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Stollberg, den 16. August 2016    M2 Audit GmbH
                                                     Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Thomas Böckmann               gez. Matthias Neumann
Wirtschaftsprüfer                          Wirtschaftsprüfer

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestätigungsver-
merks)“

Niederwürschnitz, 01. Dezember 2016

Höfer
Bürgermeister                               Siegel

n Bekanntmachung

n Bekanntmachung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.11.2016 die Jahres-
rechnung 2014 der Gemeinde Niederwürschnitz festgestellt und
bestätigt.
Gemäß der SächsGemO § 88 (4) erfolgt die Auslegung der Jahres-
rechnung 2014 mit Rechenschaftsbericht in der Zeit vom
12.12.2016 bis 22.12.2016 in der Kämmerei der Gemeinde
Niederwürschnitz zu den Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten
Mo 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Di 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Do 9:00 bis 11:30 und 13:00 bis 18:00 Uhr        und
Fr 8:00 bis 11:30 Uhr.

Höfer Siegel
Bürgermeister

Niederwürschnitz, 01.12.2016

A
nz

ei
ge

(n
)



n Mitteilung

Auf Basis des Einstellungsbeschlusses des Verwaltungsgerichts
Chemnitz vom 26.10.2016 wurden die Widerspruchsbescheide
des Landratsamtes Erzgebirgskreis vom 11.05.2016 (WS-B 085.
154/14-030.mo-43-08a Str und WS-B 085.154/14-030.mo-43-08b
Str) vollumfänglich bestandskräftig. Infolge dessen wurde unan-
fechtbar festgestellt, dass die bislang im Bestandsverzeichnis der
beschränkt-öffentlichen Wege unter der Nr. 14 „Zweiter Abzweig
Chemnitzer Straße“ und Nr. 15 „Dritter Abzweig Chemnitzer Straße“
eingetragenen Wege, zum Stichtag 16.02.1993 straßenrechtlich
nicht öffentlich waren und die bisherige Aufnahme rechtswidrig
war. Eine straßenrechtliche Öffentlichkeit war und ist nicht gege-
ben. Aus diesem Grund wurden die beiden Bestandsblätter gelöscht.
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Auf der Grundlage von § 8 Abs. 1 des Sächsisches Ladenöffnungs-
gesetz vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338), das durch Arti-
kel 39 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130)
geändert worden ist, erlässt die Gemeinde Niederwürschnitz
folgende Verordnung:

§ 1
An folgenden Sonntagen dürfen aus besonderem Anlass im
Gemeindegebiet der Gemeinde Niederwürschnitz Verkaufsstellen
zwischen 12:00 und 18:00 Uhr geöffnet sein:

08.01.2017 Neujahrsempfang
19.02.2017 Hausmesse
19.03.2017 Frühlingserwachen
24.09.2017 Herbstfest mit Bio-Bauernmarkt

§ 2
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft und gilt längstens bis zum 31.12.2017.

Niederwürschnitz, den 29.11.2016
H ö f e r
Bürgermeister

Verordnung
der Gemeinde Niederwürschnitz über das Offenhalten der

Verkaufsstellen an Sonntagen für das Jahr 2017 vom 29.11.2016

n Geplante Kurse der Volkshochschule in Stollberg

09.01.2017, 17:15 Uhr, Hatha Yoga, Stollberg, MPZ

09.01.2017, 19:00 Uhr, Hatha Yoga, Stollberg, MPZ

10.01.2017, 08:30 Uhr, Computer - Grundkurs mit Einführung ins
Internet, Stollberg, MPZ

10.01.2017, 17:00 Uhr, Hatha Yoga - Schnupperkurs, Stollberg,
MPZ

10.01.2017, 19:00 Uhr, Hatha Yoga - Schnupperkurs, Stollberg,
MPZ

11.01.2017, 17:30 Uhr, Der gesunde Hundenapf, Stollberg, MPZ

12.01.2017, 17:00 Uhr, Hatha Yoga - Schnupperkurs, Stollberg,
MPZ

12.01.2017, 19:00 Uhr, Hatha Yoga - Schnupperkurs, Stollberg,
MPZ

14.02.2017, 17:00 Uhr, Einsteigerkurs für Smartphone / Tablet
(Android-Betriebssystem), Stollberg, MPZ

MPZ … Medienpädagogisches Zentrum (ehemalige Einfeldhalle
auf dem Gelände des Gymnasiums)

Bitte beachten Sie, dass aus Platzgründen nur eine begrenzte
Auswahl und nur der Beginn der Kurse ausgewiesen sind. Detail-
lierte Informationen erhalten Sie telefonisch unter 037296 591 1663
und im Internet unter www.vhs-erzgebirgskreis.de.

VERANSTALTUNGEN

n Hinweis zur Bekanntmachung von Satzungen

Satzungen, die unter Verletzung von Form- und Verfahrensvor-
schriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzungen nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzungen verletzt worden
sind;

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung widersprochen hat;

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenü-

ber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.
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SCHULE, HORT UND KINDERGARTEN SONSTIGES

Der Bürgermeister gratuliert allen
Geburtstagskindern recht herzlich!
11.12. zum 80. Geburtstag            Frau Przibylla, Anita
15.12. zum 75. Geburtstag            Herr Schneider, Wolfgang
16.12. zum 80. Geburtstag            Frau Heufer, Johanna
17.12. zum 90. Geburtstag            Frau Forche, Elisabeth
18.12. zum 70. Geburtstag            Frau Kolbe, Renate
22.12. zum 70. Geburtstag            Herr Eberle, Henry
24.12. zum 75. Geburtstag            Herr Jakschik, Christian
02.01. zum 85. Geburtstag            Frau Klemm, Dora
05.01. zum 95. Geburtstag            Frau Nobis, Else
10.01. zum 80. Geburtstag            Herr Kunz, Herbert
22.01. zum 70. Geburtstag            Herr Frisch, Claus
26.01. zum 85. Geburtstag            Frau Gregor, Ingeborg

WIR GRATULIEREN

n Bücher zu tauschen, das ist doch Klasse

„Können wir das mal wieder machen“ rief Even Wohlfarth (Klasse
6a) Frau Neubert, der Deutschlehrerin und Verantwortlichen für die
GTA „Bücherwurm“, entgegen.
Das erste Mal fand am 26.10.2016 an der ION ein Büchertausch
statt. An den Vortagen kramten viele Schüler mit den Eltern in den
Regalen und Schränken zu Hause herum und suchten nach
Büchern, die sie nicht mehr brauchten. Doch die Kinder brachten
gleich noch Spiele und Zeitschriften mit. 
Neugierig liefen die Schüler der Klassen 5 bis 7 durch die Reihen
und beäugten die Mitbringsel. Gleich waren neue Bücher ausge-
späht und dann wurde einfach das eine gegen das andere Buch
ausgetauscht. Die Freude über das neue Stück war groß. Endlich
war wieder etwas Neues zum Lesen gefunden. Besonders Comics
und Tiergeschichten waren der Renner. „Eine sehr entspannende
und ruhige Atmosphäre, in der man sich die Bücher angucken
konnte. Das war richtig schön.“, freute sich Jannik Winter (Klasse
6a). Tim Krajewski (Klasse 5b) schlug auch gleich vor: „Machen wir
das doch gleich nächste Woche wieder.“ Der nächste Bücher-
tausch lässt bestimmt nicht lange auf sich warten.

Steffi Neubert, Lehrerin ION

n Bekanntmachung 
der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK)
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden

Sehr geehrte Tierbesitzer, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pferden, Rindern,
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen und
Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraus-
setzung für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, für die Beteili-
gung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkörperbesei-
tigung und für Beihilfen im Falle der Teilnahme an Tiergesundheits-
programmen. 
Meldestichtag zur Veranlagung  des Tierseuchenkassenbeitrages
für 2017 ist der 01.01.2017.
Die Meldebögen bzw. E-Mail Benachrichtigungen werden Ende
Dezember 2016 an die uns bekannten Tierhalter versandt. Sollten
Sie bis Anfang 2017 keinen Meldebogen erhalten haben, melden
Sie sich bitte bei der Tierseuchenkasse.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsge-
setz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssat-
zung der Sächsischen Tierseuchenkasse.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirtschaftlichen
Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten werden.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse ist die
Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt anzuzeigen. 

Bitte unbedingt beachten:
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tsk-sachsen.de.
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur
Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchenkasse,
sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können
Sie, als gemeldeter Tierbesitzer u.a., Ihr Beitragskonto (gemeldeter
Tierbestand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde
sowie entsorgte Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35 
E-Mail: info
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In den letzten Monaten häufen sich kritische Medienberichte zum
Thema Wolf, in denen auf Probleme durch Wölfe hingewiesen und
deren Regulierung gefordert wird. Die Intensität dieser Forderun-
gen fällt zeitlich zusammen mit einer Häufung von Nutztierschäden
durch Wölfe, vor allem im Territorium des Rosenthaler Wolfsrudels.
Die Übergriffe auf Nutztiere und die dazu veröffentlichten Beiträgen
mit unterschiedlichen Äußerungen und Wertungen durch verschie-
dene Akteure und Interessensvertreter haben in der Öffentlichkeit
Fragen aufgeworfen, auf die hier eingegangen werden soll.

1. Fressen die Wölfe in Sachsen immer mehr Nutztiere?
Anhand der Losungsuntersuchungen im Senckenberg Museum für
Naturkunde ist nachgewiesen, dass sich die Wölfe in Sachsen zu
ca. 95 % (Anteil Biomasse) von wildlebenden Huftieren ernähren.
Dieser Anteil blieb seit Beginn der Untersuchungen im Jahr 2001
nahezu unverändert. Nutztiere – fast ausschließlich Schafe -
kommen immer wieder in der Wolfsnahrung vor, machen jedoch
nur einen sehr geringen Teil an der verzehrten Biomasse aus (ca.
1,0 %).
Die Anzahl der Übergriffe auf Nutztiere ist von Jahr zu Jahr unter-
schiedlich. 2016 gab es bislang in Sachsen 40 Übergriffe durch
Wölfe auf Nutztiere. Dabei gibt es eine Häufung der Übergriffe im
Territorium des Rosenthaler Wolfsrudels. Dies hat den Eindruck
erweckt, dass die Wölfe in Sachsen generell immer mehr Schäden
verursachen. Dem ist nicht so. Grundsätzlich steigt mit Ausbrei-
tung des Wolfsvorkommens und Vergrößerung des Wolfsgebietes
zwar tendenziell auch die Anzahl der Nutztierschäden, es handelt
sich dabei allerdings nicht um einen flächendeckenden Trend. Auf
die Anzahl der Territorien bezogen sind die Schäden in diesem Jahr
(Stand 21.11.2016) im Vergleich zu den beiden Vorjahren von ca. 3
auf ca. 2 Übergriffe/Territorium sogar gesunken. Aktuell sind in
Sachsen 19 Wolfsterritorien nachgewiesen (Rudel, Paare, Einzel-
tiere). In den meisten Sächsischen Wolfsterritorien gibt es nur sehr
wenige oder gar keine Übergriffe auf Nutztiere.

2. Sind die als sicher eingestuften Zäune inzwischen nicht
mehr sicher?
Die empfohlenen Herdenschutzmaßnahmen garantieren keinen
100%-igen Schutz, da dieser nur mit sehr hohen materiellen und
praktischen Aufwendungen für die Tierhalter zu erreichen wäre.
Vielmehr handelt es sich bei den empfohlenen Schutzmaßnahmen
um solche, die gemäß den hiesigen und internationalen Erfahrun-
gen in vielen Fällen geeignet sind Wölfe davon abzuhalten in die
Koppel einzudringen. Demnach bieten Elektrozäune mit einer Höhe
von 100 cm -120 cm einen wirksamen Schutz. Die Wirksamkeit von
Elektrozäunen kann noch erhöht werden, in dem ein "Flatterband"
(Breitbandlitze) 20 - 30cm über dem Zaun befestigt wird. Der
Einsatz von „Flatterband“ wird insbesondere in Gebieten empfoh-
len, in denen Elektrozäune wiederholt von Wölfen übersprungen
wurden. Elektrozäune mit „Flatterband“ wurden bislang in Sachsen
noch nie von Wölfen überwunden. Festzäune aus Maschendraht,
Knotengeflecht oder ähnlichem Material stellen eine rein physische
Barriere dar, da sie anders als Elektrozäune, über keine aktive,
abschreckende Wirkung verfügen. Erfahrungsgemäß können sie
von Wölfen leicht untergraben oder übersprungen bzw. überklet-
tert werden, weshalb sie seitens des Wolfsmanagements nicht
empfohlen werden.
Unabhängig von diesen Empfehlungen werden auch Festzäune mit
einer Höhe von mind. 120 cm und Elektrozäune ab 90 cm Höhe als
Mindestschutz akzeptiert, der als Voraussetzung für einen Scha-
densausgleich bei Nutztierrissen gilt, da sie in vielen Fällen als
Schutz ausreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mindest-
schutz überwunden wird, steigt allerdings je öfter Wölfe die Erfah-
rung gemacht haben, dass Nutztiere eine leicht zugängliche Beute

darstellen. Diese Erfahrung machen die Tiere meist an unzurei-
chend geschützten Schafen. Wölfe lernen rasch. Bereits ein einma-
liger Erfolg kann dazu führen, dass sie gezielt versuchen Schafe zu
töten. Je häufiger sie Erfolg hatten, desto mehr Aufwand nehmen
sie auf sich, um diesen Erfolg zu wiederholen. Dieser Lernprozess
kann dazu führen, dass auch empfohlene Schutzmaßnahmen
überwunden werden.

3. Werden die Anforderungen an die Tierhalter immer weiter
erhöht?
Nein, die Mindestschutzkriterien, die ein Tierhalter mindestens
vorweisen muss, damit dieser im Falle eines Schadens durch Wölfe
Anspruch auf Schadensausgleich hat, sind seit Einführung der
Förderrichtlinie 2008 unverändert. Demnach kann ein Tierhalter
Anspruch auf Schadensausgleich geltend machen, wenn sein
Elektrozaun mind. 90 cm hoch ist bzw. sein Festzaun eine Höhe
von mind. 120 cm aufweist. Die Koppel muss außerdem an allen
Seiten – auch zum Wasserlauf – geschlossen sein und die Zäune
müssen einen festen Bodenabschluss haben.
Bei der Beratung von Tierhaltern bzgl. der Neuanschaffung von
Herdenschutzmaßnahmen werden meist höhere Zäune (106 oder
110 cm hohe Elektrozäune bzw. 140 cm hohe Festzäune) empfoh-
len. Diese Höhen beziehen sich auf internationale Erfahrungen im
Herdenschutz.

4. Ist langfristig eine Weidetierhaltung in Wolfsgebieten über-
haupt noch möglich?
Erfahrungen aus europäischen Ländern, aus denen der Wolf nie
verschwunden war zeigen, dass eine Weidetierhaltung auch in
Wolfsgebieten möglich ist. Dort haben sich die Nutztierhalter an die
Anwesenheit von Wölfen angepasst und entsprechende Schutz-
maßnahmen gehören zum Standard der Weidetierhaltung. In
Gebieten, in die Wölfe nach längerer Zeit der Abwesenheit wieder
einwandern, dauert es meist eine Zeit, bis die Nutztierhalter sich
auch hier an die für sie zunächst neue Situation angepasst haben.
Die Erfahrungen aus Sachsen zeigen jedoch, dass auch hier Nutz-
tierschäden minimiert werden können, wenn die Halter die
empfohlenen Schutzmaßnahmen umsetzen. Der Staat fördert
diese Maßnahmen, wie Elektrozäune und Herdenschutzhunde mit
80% des Nettopreises. Komplett vermeiden lassen sich Nutztier
verluste durch den Wolf jedoch nicht.

5. Werden die Tierhalter nicht mehr 100%-ig entschädigt?
Bislang wurden alle Tierhalter mit Anspruch auf Schadensaus-
gleich zu 100% des Marktwertes der gerissenen Nutztiere
entschädigt. Anspruch auf Schadensausgleich haben Tierhalter
deren Tiere, wie gesetzlich vorgeschrieben, bei der Tierseuchen-
kasse gemeldet sind und deren Schutzmaßnahmen zumindest
dem Mindeststandard entsprechen. Die Schadenshöhe wird vom
Landesamte für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf
Basis von aktuellen Richtlinien ermittelt. Diese sind mit den Nutz-
tierhalterverbänden abgestimmt. Bei gewerblichen Tierhaltern
können auch Folgekosten z.B. für zerstörte Zäune, Tierarztbehand-
lung oder Entsorgung des Kadavers berücksichtigt werden.
Der Schadensausgleich ist bei gewerblichen Tierhaltern aus beihil-
ferechtlichen Gründen derzeit europaweit beschränkt. Schäden
können deshalb nur auf Grundlage der landwirtschaftlichen Demi-
nimis-Verordnung mit öffentlichen Mitteln ausgeglichen werden.
Zahlungen sind danach bis zu einer Grenze von 15.000,- Euro in
drei aufeinander folgenden Jahren zulässig. Falls ein Nutztierhalter
innerhalb von 3 Jahren mehr als 15.000 Euro staatliche Beihilfen im
Sinne dieser Verordnung erhalten hat, ist eine Schadenausgleich-
zahlung durch den Freistaat nur noch zu 80 % möglich. In diesem
Fall hat sich die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe für die Zahlung
der übrigen 20 % bereit erklärt.

n Fragen zur aktuellen Lage der Wolfregion Lausitz



Würschnitztaler Anzeiger                                                                                                - 8 -                                                                                            09. Dezember 2016

C
M
Y
K

SONSTIGES

Dem Tierhalter können also, bei Einhaltung der geforderten
Voraussetzungen, alle Sachschäden durch den Wolf, unabhängig
von der Schadenshöhe, vollständig ersetzt werden. Dies gilt für alle
Nutztierarten. Bisher ist ein solcher Fall aber noch nicht eingetre-
ten.

6. Leistet der Freistaat insgesamt zu wenig Unterstützung für
die Tierhalter?
Der Freistaat gewährt sowohl Hobbyhaltern als auch Tierhaltern im
Neben- und Haupterwerb eine finanzielle Unterstützung in Höhe
von 80 % der Nettokosten zur Anschaffung von Herdenschutz-
maßnahmen (Elektrozäune, Herdenschutzhunde und für Wildgatter
ein Untergrabungsschutz). Die gilt für Halter von Schafe und
Ziegen sowie von Gatterwild. Für Pferde und Rinder gibt es keinen
vorgeschriebenen Mindestschutz, da Übergriffe auf diese Tiere nur
selten vorkommen. Daher gibt es für Pferde und Rinder auch keine
pauschale Förderung von Schutzmaßnahmen. Sollte es im Einzel-
fall doch einmal zu Übergriffen auf diese Tiere kommen, können
jedoch auch hier Schutzmaßnahmen gefördert werden.
In Fällen in denen Wölfe, an nach Mindestschutz gesicherten Nutz-
tieren Schäden verursachen, ist ein 100 %-iger Schadensaus-
gleich geregelt. Zwei Tierhalterberater sichern ein umfangreiches
Beratungs- und Unterstützungsangebot vor Ort ab. Sie informieren
Tierhalter zu allen Fragen des Herdenschutzes und der Förderung
und leisten praktische Unterstützung bei der Planung und Umset-
zung von Herdenschutzmaßnahmen (z.B. Austeilung von „Flatter-
band“ und Elektrozaun). Zudem hält der Freistaat eine „Herden-
schutzhunde-Einsatzgruppe“ vor, die in größeren Herden unmittel-
bar nach einem Übergriff einen guten Schutz gewährleistet, bis
eine langfristige Schutzmaßnahme eingerichtet wird. Der Freistaat
investiert zudem in ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm
zum Herdenschutz welches an der Weiterentwicklung effizienter
Herdenschutzmethoden forscht. Damit hat der Freistaat insbeson-
dere im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern bereits
effiziente Maßnahmen zur Unterstützung von Tierhaltern ergriffen.
Deren Evaluierung und ggf. Weiterentwicklung ist gemäß des
dynamischen Ansatzes des Managementplanes, welcher entspre-
chend den praktischen Erfordernissen fortgeschrieben und ergänzt
wird, vorgesehen. Dazu dient auch eine vom Freistaat dauerhaft
eingerichtete Arbeitsgruppe Wolf-Nutztiere, in der speziell Vertre-
ter von Nutztierhalterverbänden an der Lösung aktueller Probleme
mitwirken beziehungsweise auf neue Schwerpunkte hinweisen.

7. Sind die Rosenthaler Wölfe verhaltensauffällig? Warum wird
noch keine Genehmigung zur Entnahme (Tötung) erteilt?
Tötet ein Wolf Nutztiere ist das kein auffälliges Verhalten. Er verhält
sich normal indem er günstige Gelegenheiten nutzt, um an
Nahrung zu gelangen. Wölfe die gehäuft ungeschützte oder nicht
ausreichend geschützte Tiere vorfinden und erbeuteten, lernen,
dass Nutztiere deutlich einfacher zu erbeuten sind, als wildlebende
Beutetiere. Im Ergebnis dieses Lernprozesses kann es dazu
kommen, dass Wölfe gezielt versuchen, Nutztiere zu reißen und
dabei auch empfohlene Schutzmaßnahmen überwinden.
Dies ist im Rosenthal Rudel der Fall. Seit der Etablierung des
Rosenthaler Wolfspaars im Sommer 2013 im Raum Rosenthal kam
es immer wieder zu Übergriffen auf Schafe. 2014 waren es insge-
samt 18 Übergriffe, 2015 16 Übergriffe und in diesem Jahr bisher
11 Übergriffe. Anfangs wurden vermehrt ungeschützte bzw. nicht
ausreichend geschützte Tiere angegriffen. Mit der Zeit waren auch
solche, die nach den Anforderungen zur Gewährung von Schaden-
ausgleichzahlungen (Mindestschutz) geschützt waren, betroffen. In
letzteren Fällen wurden in den beiden Vorjahren vor allem Elektro-
zäune überwunden. Zehn der 11 Übergriffe 2016 fanden auf Scha-
fe statt, die hinter Festzäunen gehalten wurden. Empfohlene
Schutzmaßnahmen, wie Elektrozäune, die zusätzlich mit „Flatter-
band“ überspannt waren, wurden bisher nicht überwunden.

Gemäß dem Managementplan für den Wolf in Sachsen ist in Fällen,
in denen Wölfe wiederholt geschützte Nutztiere töten, zunächst die
Suche nach sicheren Schutzmethoden vorgesehen. Das Wolfsma-
nagement zielt in der gegenwärtigen Situation daher darauf ab, die
Schutzsituation im Rosenthaler Rudel flächendeckend zu verbes-
sern. Neben Informationen zum Herdenschutz und den Förder-
möglichkeiten, unter anderem durch Pressemitteilungen, wurde
2015 und 2016 im Territorium des Rosenthaler Rudels kostenlos
„Flatterband“ an Schaf – und Ziegenhalter verteilt. Zusätzlich
können sich Tierhalter individuell über Schutzmaßnahmen infor-
mieren lassen. Dies wird insbesondere Tierhaltern empfohlen, die
ihre Schafe hinter einem Festzaun halten. Sollten auch die empfoh-
lenen Schutzmaßnahmen keine Wirkung zeigen, kann die Entfer-
nung eines Wolfes oder mehrerer Wölfe als letztes Mittel ergriffen
werden.

8. Können Nutztierschäden durch eine Bejagung des Wolfsbe-
standes verhindert werden?
Internationale Erkenntnisse aus Wolfsgebieten zeigen, dass Nutz-
tierschäden durch Wölfe am wirksamsten durch Herdenschutz-
maßnahmen minimiert werden können. Die Höhe der Schäden
korreliert nicht mit der Anzahl von Wölfen die in einem Gebiet
leben, sondern mit dem Ausmaß des Schutzes der Nutztiere. Dort
wo Nutztiere nicht oder unzureichend geschützt sind, kann bereits
ein einzelner Wolf viele Schäden verursachen. Nutztierschäden
konzentrieren sich oft in Gebieten, in denen Wölfe neu einwandern,
da die Tierhalter dort häufig noch nicht auf Wölfe vorbereitet sind.
Das Töten von Wölfen kann kurzfristig zu einer Reduzierung von
Nutztierschäden führen. Durch die Besetzung des freigewordenen
Gebietes durch andere Wölfe, ist jedoch von einer Fortsetzung der
Nutztierübergriffe auszugehen.
Langfristig kann in Wolfsgebieten daher nur über die Etablierung
von effektiven Herdenschutzmaßnahmen eine Minimierung von
Nutztierverlusten erzielt werden.

9. Warum töten die Wölfe bei manchen Übergriffen viel mehr
Schafe als sie fressen können?
Das Phänomen von Mehrfachtötungen (surplus killing), ohne dass
alle getöteten Tiere gefressen werden, ist von Wölfen und anderen
Beutegreifern, wie z.B. Marder oder Fuchs im Hühnerstall bzw.
auch von Hunden, bekannt. Mehrfachtötungen treten fast aussch-
ließlich unter „künstlichen“ Bedingungen auf. Bei der Jagd auf frei-
lebende Beutetiere haben Beutegreifer kaum Gelegenheit mehr als
ein Tier zu töten, da die übrigen Beutetiere die Flucht ergreifen. Bei
Übergriffen auf Nutztiere, welche meist in hoher Dichte auf
begrenztem Raum stehen, und bei welchen das Fluchtverhalten
durch die Domestikation deutlich abgeschwächt ist, bietet sich den
Beutegreifern ein Überangebot von verfügbarer Nahrung. Diese
günstige Gelegenheit veranlasst dazu, mehr Tiere zu töten, als
sogleich verzehrt werden können. Die Beutegreifer würden ggf. zu
einem späteren Zeitpunkt zum angelegten „Vorrat“ zurückkehren.

10. Wölfe töten Nutztiere auch direkt in Ortsnähe oder im Ort.
Zeigt das, dass sie ihre Scheu verlieren und somit zu einer
Gefahr für Menschen werden?
Nein, wenn Wölfe gelegentlich nachts und selten auch mal am
Tage in Siedlungsbereichen Nutz- oder Wildtiere reißen, ist dies
nicht als gefährliches Verhalten gegenüber Menschen zu bewerten.
Begegnungen mit Menschen vermeiden Wölfe in der Regel,
weshalb die Übergriffe auf Nutztiere in Abwesenheit von Menschen
stattfinden. Grundsätzlich können Wölfe, die in Kulturlandschaften
leben - auch wenn dies selten ist - durchaus mal am Tage in Orts-
nähe gesehen werden, ähnlich wie dies von Füchsen, Rehen oder
Wildschweinen bekannt ist. Dies gehört zum Repertoire des
normalen Wildverhaltens.
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11. Muss die Wolfsdichte in Grenzen gehalten werden?
Weltweit sind Wolfsdichten von 0,1 -9 Wölfe/100 km beschrieben.
Dort wo wenige Beutetiere leben, benötigen Wölfe größere Territo-
rien als in beutetierreichen Gebieten. In Regionen mit spärlicher
Vegetation und kurzen Vegetationszeiten sind daher geringere
Wolfsdichten zu finden, als z.B. in den produktiven Wald-Feld
Gebieten Mitteleuropas. In vielen Teilen Sachsen ist die Schalen-
wilddichte vergleichsweise hoch, wie sich auch anhand der Jagd-
strecken widerspiegelt. Im vergangenen Jagdjahr wurde mit einer
Jagdstrecke von mehr als 75 000 Rehen, Hirschen und Wild-
schweinen, soviel Schalenwild erlegt wie seit 1991 nicht mehr. Aus
ökologischer / biologischer Sicht besteht keine Notwendigkeit zur
Bejagung von Wölfen. Wölfe zählen zu den sogenannten Spitzen-
prädatoren - das heißt sie stehen am Ende der Nahrungskette, ihre
Zahl wird nicht durch natürliche Feinde, sondern weitgehend durch
die Häufigkeit und Verfügbarkeit ihrer Beutetiere reguliert. Durch
die Lebensweise des Wolfes (Leben in Rudeln mit ausgesproche-
ner Territorialität) ist der Anzahl der Wölfe in einem Gebiet stets
eine natürliche Grenze gesetzt.
Kommt es im Einzelfall zu ernsten Problemen mit Wölfen, etwa,
wenn Einzeltiere ein Verhalten entwickeln, das für den Menschen
sicherheitsrelevant ist oder wenn Wölfe wiederholt empfohlene
Schutzmaßnahmen überwinden, kann der Abschuss eines oder
mehrere Tiere erforderlich werden. Dies hat jedoch nichts mit einer
generellen Bejagung zu tun, sondern ist eine Managementmaßnah-
me, die darauf abzielt Konflikte gezielt zu minimieren. Eine solche
Maßnahme ist auch möglich, solange der Wolf nicht dem Jagd-
recht, sondern ausschließlich dem Naturschutzrecht unterliegt.

12. Wer ist in Sachsen im Wolfsmanagement für was zuständig?
Die Koordinierung des Managements der streng geschützten Tier-
art Wolf obliegt dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft (SMUL). Die Landratsämter und kreisfreien
Städte sichern im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Realisierung
des Wolfsmanagements durch ihre geschulten Mitarbeiter in den
Kreisgebieten ab. Dabei arbeiten sie mit der Kernkompetenz in
Sachen Wolf zusammen. Die Landratsämter sind unter anderem
für die Begutachtung von durch Wölfe getötete Nutztiere, für die
Aufnahme von Hinweisen zu Wölfen und die Öffentlichkeitsarbeit
zum Wolf zuständig. Unterstütz und betreut werden Sie hierzu
durch die Kernkompetenz der jeweiligen Bereiche. Die Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung für die Entnahme eines Wolfes
obliegt ebenfalls den Landratsämtern, in Abstimmung mit dem
SMUL.
Die Kernkompetenz für Wolfsmonitoring und -forschung stellen
das Senckenberg Museum Görlitz und das LUPUS Institut dar. Das
LUPUS Institut ermittelt auf Basis der Monitoringdaten alljährlich
den Stand des Wolfsvorkommens und dessen Verbreitungsgebiet
und gibt den Landratsämtern Einschätzungen und Handlungsemp-
fehlungen bei eventuell auftretenden Problemen mit Wölfen. Die
Senckenberg Gesellschaft ergänzt das Wolfsmonitoring durch
wissenschaftliche Untersuchungen wie Genetische Analysen und
Losungsanalysen. Die Kernkompetenz für den Bereich Herden-
schutz, Prävention und Kompensation verkörpert der Sachbear-
beiter Wolfsmanagement. Zu seinen Aufgaben gehört die Doku-
mentation und Bewertung der Nutztierschäden in Sachsen, Anlei-
tung der Landkreisbeauftragten zu Nutztierrissbegutachtungen,
und Beratung der Tierhalter zum Thema Herdenschutz und Förde-
rung. Das Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz ist die Kernkompetenz
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Es ist vom SMUL und dem Land-
kreis Görlitz beauftragt alle aktuellen Informationen über Wölfe in
Sachsen zu bündeln und der Öffentlichkeit in geeigneter Weise
zugänglich zu machen bzw. aktiv bekannt zu geben. Dabei wird es
durch die geschulten Mitarbeiter in den Kreisgebieten unterstützt.

Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ ist in Trägerschaft des
Landratsamtes Görlitz / Kreisforstamt.
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n Schluss mit kurzen Wochenenden 
und Autobahnstaus!

Pendleraktionstag Erzgebirge – die regionale Jobmesse in
Annaberg-Buchholz und Aue zwischen den Feiertagen
Annaberg-Buchholz/Aue. Über 40 Unternehmen und hunderte
Besucher informierten sich im vergangenen Jahr zum Pendlerakti-
onstag Erzgebirge über einen beruflichen Neustart im Erzgebirge.
Dieser große Zuspruch veranlasste die Veranstalter, die regionale
Jobmesse nun um einen weiteren Termin zwischen Gänsebraten
und Silvesterknallern zu erweitern. Jobs in der Heimat offerieren
Unternehmen der Region jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr am
27.12.2016 im GDZ Annaberg, Adam-Ries-Straße 16 in Anna-
berg-Buchholz und am 28.12.2016 im Kulturhaus Aue, Goethe-
straße 2 in Aue.
Diese bewusste Terminwahl unter dem Motto „Wir unternehmen
etwas, wenn andere Pause machen“ hat sich in den letzten Jahren
bewährt. Erfahrungsgemäß sind genau dann die meisten Pendler in
ihrer Heimat Erzgebirge und verbringen die Feiertage bei ihren
Familien. Angesprochen werden sollen in den Weihnachtstagen
vor allem jene Fachkräfte, die ihre Wurzeln im Erzgebirge haben,
aber momentan nicht hier leben oder arbeiten und dennoch gerne
zurückkehren möchten. An diesem Pendleraktionstag bekommen
sie die Chance, direkt vor Ort und in lockerer Atmosphäre mit
Chefs und Personalverantwortlichen Kontakte zu knüpfen.
Veranstalter ist die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH in
Kooperation mit der Agentur für Arbeit, der IHK Chemnitz – Regio-
nalkammer Erzgebirge und der Industrie- und Gewerbevereinigung
Aue e. V..
Weitere Details (Ausstellerübersicht etc.): 
www.wfe-erzgebirge.de/pendler
Unabhängig von dem Aktionstag Ende Dezember lohnt sich täglich
ein Blick in das Fachkräfteportal Erzgebirge. Unter www.fachkra-
efte-erzgebirge.de offerieren hier über 200 erzgebirgische Unter-
nehmen unterschiedlichster Branchen täglich mehr als 550 freie
Stellen.

Mehr organisatorische Informationen bei:
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Herr Jan Kammerl
Telefon: 03733 145110
E-Mail: kammerl@wfe-erzgebirge.de

n Advent

Es stand im Finstern lange ich alleine.
Mein alter Kater strich mir sanft um meine Beine.
Die Zukunft schien ganz düster vor der Tür zu stehen.
Und nicht das kleinste Leuchten war zu sehen.

Entschlossen trotzte ich den Geistern dunkler Nacht.
Ich hab am grünen Kranz das erste Licht entfacht.

Anke Grundeis

Wir laden alle Interessenten zur Literaturwerkstatt in die Gaststätte
„Zum Brunnen“ in Oelsnitz am 03.01. und am 17.01 2017, 18:30
Uhr, sehr herzlich ein.
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Wir fördern den ländlichen Raum

LEADER ist eine Abkürzung aus dem Französischen und bezeich-
net die Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländli-
chen Wirtschaft. Ziel der EU-Förderung ist es, regionale Potenziale
zu stärken und damit die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum
zu verbessern. Deutschlandweit gibt es in der Förderperiode von
2014 bis 2020 insgesamt 321 LEADER-Regionen, in Sachsen sind
es 30, wovon 6 zum Erzgebirgskreis gehören. Zur Region "Tor zum
Erzgebirge – Vision 2020" gehören die Städte Stollberg, Oelsnitz,
Lugau sowie die Gemeinden Hohndorf, Jahnsdorf, Neukirchen,
Niederdorf und Niederwürschnitz. 

Erster Newsletter der LEADER-Region

Seit der Anerkennung als LEADER-Region im April 2015 hat sich im
„Tor zum Erzgebirge“ vieles getan. Nach der gemeinsamen Erar-
beitung der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) wurden die
Lokale Aktionsgruppe (LAG) und deren Entscheidungsgremium,
der Koordinierungskreis (KK) gegründet. Zur Begleitung des
Umsetzungsprozesses der LES wurde ab Juni 2016 ein Regio-
nalmanagement eingerichtet.
Um eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit auch außerhalb der
Homepage und den Veröffentlichungen in regionalen Printmedien
zu gewährleisten, wird ab sofort dreimal jährlich ein Newsletter
versendet. Dieser beinhaltet aktuelle Informationen zu laufenden
oder geplanten Aufrufen, umgesetzten Projekten oder Entschei-
dungen des Koordinierungskreises.

Eröffnung des Regionalbüros in Lugau

Die Region hat die Stadtentwicklungsgesellschaft die STEG mit
dem Regionalmanagement zur Beratung der Antragsteller beauf-
tragt. Das Regionalbüro befindet sich seit 1. Juni 2016 in der Stoll-
berger Straße 16 in Lugau. Hier können sich interessierte Privatper-
sonen, Vereine, Unternehmer oder auch die Kommunen über die
Fördermöglichkeiten für Vorhaben im ländlichen Raum, d. h. in
Gemeinden oder Ortsteilen bis 5.000 Einwohnern, informieren.
Die Geschäftsräume wurden im Laufe der Jahre bereits vielseitig
genutzt. Unter anderem waren hier ein Autohaus, ein Reisebüro
und später ein Kerzenladen untergebracht. Nach der Sanierung
beherbergen die hellen und großzügigen Räume nun das Regio-
nalmanagement. 
Hauptaufgabe des Teams um Christian Scheller, Karoline Ruhm
und Andreas Worbs (im Bild v.r.n.l.) ist die Beratung der Antragstel-
ler und die damit verbundene Qualifizierung der eingereichten
Projektunterlagen. Zudem arbeiten sie als Netzwerker für die Regi-
on, um lokale Prozesse in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus
und Daseinsvorsorge anzuschieben und miteinander zu verbinden.

Abgeschlossene Aufrufe der Region

Insgesamt konnten bisher 3 Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben
abgeschlossen werden (siehe Homepage, Rubrik Projekte).
Themenfelder waren die ländliche Bausubstanz, Infrastruktur und
Daseinsvorsorge. Insgesamt wurden 13 Projekte mit einer Gesamt-
fördersumme von 804.273,36 € durch den Koordinierungskreis
aus dem Budget ausgewählt. 
Neben dem Rückbau von Brachen wurde unter anderem dem
Umbau eines Nebengebäudes aus einem Dreiseithof zum Wohn-
haus zugestimmt. Auch ein Pyramidenplatz in einem Ortskern soll
im kommenden Jahr mit parkähnlichem Charakter neu gestaltet

werden. Zudem wurde ein
Ersatzneubau für eine marode
Trauerhalle und die Sanierung
eines historischen Denkmals
für im 1. Weltkrieg gefallene
Soldaten befürwortet.

Anpassung der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES)

Jede Region arbeitet auf Grundlage einer eigenen Entwicklungs-
strategie, der sog. LEADER-Entwicklungsstrategie (LES). Die LES
der Region „Tor zum Erzgebirge – Vision 2020“ wurde durch die
STEG Stadtentwicklung GmbH gemeinsam mit der DR. KRUSE.
PLAN GbR und der abraxas Tourismus- und Regionalberatung
GmbH erstellt und durch die Lokale Arbeitsgruppe (LAG) am
13.01.2015 bestätigt.
Am 22.04.2015 wurde die Region durch Staatsminister Thomas
Schmidt (Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft – SMUL) offiziell als LEADER-Region anerkannt. Auf Grund
veränderter Verfahrensrichtlinien wurde die erste Änderung der
LES am 01.12.2015 von der LAG bestätigt, so dass der 1. Aufruf
am 23.12.2015 starten konnte.
Vor dem 4. Aufruf wird die LES erneut Änderungen erfahren, um die
Förderung noch passgenauer auf die Bedürfnisse der Region
abzustimmen. Der Koordinierungskreis (KK) als Entscheidungsgre-
mium der LAG bestätigte dies in der Sitzung vom 11.08.2016. Nach
Einreichung im Landratsamt Erzgebirgskreis als zuständiger Bewil-
ligungsbehörde muss das SMUL die Änderungen noch schriftlich
bestätigen.

Planung 4. Aufruf zur Einreichung von Vorhaben

Auf Grund der Vielzahl von Anfragen zum Thema ländliche Bausub-
stanz plant die Region einen erneuten Aufruf im 4. Quartal 2016,
sobald die Änderung der LEADER-Entwicklungsstrategie durch
das SMUL bestätigt wurde. Zudem soll erneut die Daseinsvorsorge
sowie erstmalig im Bereich Tourismus aufgerufen werden.
Die genauen Förderbedingungen, Budgets und Termine werden in
den Amtsblättern der Mitgliedskommunen und auf der Homepage
der Region veröffentlicht. Sie können sich aber bereits jetzt zu
Ihrem Vorhaben beraten lassen.

Sie haben Fragen oder Ideen zu LEADER?

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin beim Regionalmanage-
ment! Dort erhalten Sie eine umfassende Beratung zum Antrags-
verfahren und den Fördermöglichkeiten im ländlichen Raum. Wir
freuen uns auf Ihre Ideen!

n Newsletter der LEADER-Region
Tor zum Erzgebirge – Vision 2020
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NIEDERWURSCHNITZER BILDER DES MONATS

Der Volkschor „Frisch Auf“ gab am 1. Advent ein Weihnachtliches
Konzert in der Johanneskirche

Das Chormitglied, Herr Küttner, begleitet die Sänger auf der 
Zither

Es gibt Interessantes zu sehen in den Ausstellungsräumen unseres Weihnachtsberges, nämlich Adventskalender, gesammelt von Frau
Ute Pfuch, die eine Auswahl von ihren ca. 1000 Kalendern zeigt

Der Weihnachtsbergverein führte am 26.11.2016 seine Weih-
nachtsfeier durch

Das kleine Kulturprogramm gestaltete Herr Malzdorf, Vorsitzender
des Erzgebirgsvereins Zwickau
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Zum Volkstrauertag am 13.11.16 fanden an den beiden Gedenkstätten auf dem Niederwürschnitzer Friedhof Kranzniederlegungen
statt

Das Wohngebiet „Zum Steegenblick“ ist weiter im Wachstum
begriffen

Jungunternehmer Silvio Katzy in seinem Verkaufsraum, er wird
auch wieder zum Weihnachtsmarkt präsent sein

Im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung wurde ein Teilstück des Weges Schaftreibe und ein Teilstück des Weges in Richtung
Steegenwald saniert 
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n Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Lugau-Niederwürschnitz 

n Gottesdienste

3. Sonntag im Advent
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt ge-
waltig.        (Jesaja 40, 3 + 10)
Sonntag, 11. Dezember
9:30 Uhr     Gottesdienst in Niederwürschnitz mit KiKi
17:00 Uhr   Adventskonzert in Lugau mit Kinderbetreuung

4. Sonntag im Advent
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich:
Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Philipper 4, 4 - 5)
Sonntag, 18. Dezember
9:30 Uhr     Gottesdienst in Lugau mit KE-Beat
9:30 Uhr     Gottesdienst in Niederwürschnitz im Haus der LKG

Weihnachtsfest
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit. (Johannes 1, 14)

Samstag, 24. Dezember Heiliger Abend
15:00 Uhr   Christvesper mit Krippenspiel in Niederwürschnitz
17:00 Uhr   Christvesper mit Krippenspiel in Lugau
23:00 Uhr   Christnacht mit Krippenspiel in Niederwürschnitz

Sonntag, 25. Dezember 1. Christtag
6:00 Uhr     Christmette mit Krippenspiel in Lugau
9:30 Uhr     Festgottesdienst in Niederwürschnitz

Montag, 26. Dezember 2. Christtag
9:30 Uhr     Festgottesdienst in Lugau

Altjahresabend
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer
Güte. (Psalm 103, 8) 
Samstag, 31. Dezember
17:00 Uhr   Gottesdienst in Niederwürschnitz 
                   mit Kindergottesdienst

Neujahr
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.
(Kolosser 3, 17)
Sonntag, 1. Januar 2017
15:00 Uhr   Gottesdienst in Lugau

Epiphanias
Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt.
(1. Johannes 2, 8b)
Freitag, 6. Januar kein Gottesdienst

1. Sonntag nach Epiphanias
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.
(Römer 8, 14)
Sonntag, 8. Januar
17:00 Uhr   Gottesdienst in Niederwürschnitz
(Wiederholung des Krippenspiels der Erwachsenen)

2. Sonntag nach Epiphanias
Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit
ist durch Jesus Christus geworden. (Johannes 1, 17) 
Sonntag, 15. Januar
10:00 Uhr   Gottesdienst in Lugau (Abschluss der Allianz-
woche)

3. Sonntag nach Epiphanias
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden
und von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes. 
(Lukas 13, 29)
Sonntag, 22. Januar
9:30 Uhr     Gottesdienst in Lugau
11:00 Uhr   Gottesdienst in Niederwürschnitz

4. Sonntag nach Epiphanias
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar
ist in seinem Tun an den Menschenkindern. (Psalm 66, 5)
Sonntag, 29. Januar
10:00 Uhr   Gottesdienst in Lugau

n Kinder- und Jugendarbeit
Christenlehre Niederwürschnitz
Kl. 1 – 2:                               donnerstags, 15:00 Uhr
Kl. 3 – 6:                               donnerstags, 16:30 Uhr
Konfirmandentreff:               Freitag, 20. Januar, 15:30 Uhr
Konfirmanden-Rüstzeit:       27. – 29. Januar
Junge Gemeinde:                freitags, 19:30 Uhr

n Kirchenmusik
Flötenkreis:                        dienstags, 18:30 Uhr
Kirchenchor:                      mittwochs, 19:30 Uhr 
Posaunenchor Lugau:       montags, 19:00 Uhr
Posaunenchor
Niederwürschnitz:             donnerstags, 19:30 Uhr

n Weitere Gemeindegruppen
Frauenkreis Lugau:            Dienstag, 3. Januar, 19:30 Uhr
Frauenkreis
Niederwürschnitz:             Dienstag, 24. Januar, 19:30 Uhr
Frauen mitten im Leben:   Montag, 9. Januar, 19:30 Uhr
Männerkreis:                      Donnerstag, 19. Januar, 20:00 Uhr
Bastelkreis:                        Montag, 9. Januar, 18:30 Uhr,
                                            Montag, 23. Januar, 18:30 Uhr

n 4. Advent: Weihnachtskonzert in Niederwür-
schnitz
Die „Würschnitztaler“ und ihre Gäste laden 
ein zum Weihnachtskonzert am Sonntag, dem
18. Dezember um 17:00 Uhr in der St. Johan-
neskirche Niederwürschnitz.

n Pfarramtsbüro Niederwürschnitz
Kirchweg 1, 09399 Niederwürschnitz
Tel. (036296) 6418 •  Fax (037296) 931975
e-Mail kg.lugau-ndw@evlks.de  
Öffnungszeiten:
dienstags bis donnerstags: 10:00 – 12:00 Uhr
dienstags:   15:00 – 18:00 Uhr
(außerdem mittwochs zum Seniorennachmittag geöffnet) 
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n wöchentliche Veranstaltung
montags:     09.00 Uhr     Krabbelgruppe          
dienstags:    19.30 Uhr     Bibelstunde
freitags:        19.00 Uhr     Jugendstunde, vierzehntägig 
                                        im Wechsel mit Lugau
sonntags:     9.30 Uhr       Gemeinschaftsstunde
                                        gleichzeitig Kinderstunde

n besondere Veranstaltungen
Sonntag, 11. Dezember                  9.30 Uhr
Gottesdienst in Kirche Niederwürschnitz mit Kinderkirche

Sonntag, 18. Dezember                  9.30 Uhr
Adventsliedersingen

Mittwoch, 21. Dezember                10.00 Uhr
Seniorenvormittag

Samstag, 24. Dezember                 Heilig Abend
Krippenspiel in der Kirche                15.00 Uhr
Krippenspiel in der Kirche                23.00 Uhr

Sonntag, 25. Dezember                  9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Niederwürschnitz

Montag, 26. Dezember                   9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Lugau

Donnerstag, 31. Dezember           17.00 Uhr
Altjahresgottesdienst

Dienstag, 3. Januar                       19.30 Uhr
Frauenstunde

n ALLIANZGEBETSWOCHE
Mittwoch, 11. Januar                     19.30 Uhr  
LKG Lugau
Donnerstag, 12. Januar                 19.30 Uhr 
Diakonat Lugau
Freitag, 13. Januar                         19.30 Uhr 
Pfarrsaal Niederwürschnitz
Samstag, 14. Januar                      19.30 Uhr
in der LKG
Sonntag, 15. Januar                     9.30 Uhr 
Abschlussgottesdienst Kirche Lugau

n Gemeinschaftsleiter                   Internet
Matthias Richter                           www.lkg-ndw.de
Telefon: 037296 / 89312               E-Mail: info@lkg-ndw.de

n Landeskirchliche Gemeinschaft
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 3b | 09399 Niederwürschnitz

Internet: www.lkg-ndw.de

Anzeigen

n Is Mann’l

Hatte früher schu e Laam,
do war ich noch e Baam.
Mit Blätter, Zweig und Ast,
hatte niemals gruße Hast.

De Blätter, die sei nu agefalln,
ne Axt härste jetzt erschalln.
Se pocht zu,
un vorbei is mit dr Ruh.

Geschält, gesaacht, mol kurz, mol lang
un gelandet in ner Drachselbank.
Erwach ich zu neien Laam,
e Nussknacker solls nu warn.

Im Advent do stieht dr do,
bei dir dr Ham or anerschwo.
Agemolt mit Farb un Pinsel,
gibts paar Aang, domit ich schie blinsel.
Bring Glück un Freid
zur lieben Weihnachtszeit.

Schu de Bergleit ham an ihn gedacht,
für jeden Gung hamse en gemacht.
Ins Fanster gestellt,
domit ne sieht de ganze Welt.

Su is ne alte Tradition,
noch Tutensonntch de Mannle vom Buden ze huln.
Abgestaubt, su stieht dr do,
macht Gung und Alt of’s neie FROH!

Carsten Reuther
Niederwürschnitz
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Die Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe der Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Lugau-Niederwürschnitz wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. 

Friedhofsgebührenordnung (FriehGO)
für den Friedhof der

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lugau-Niederwürschnitz

Aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13 Absatz 2 Buch-
stabe a und § 43 der Kirchgemeindeordnung der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens (KGO) vom 13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der
jeweils geltenden Fassung und § 12 Absatz 1 der Rechtsverord-
nung über das kirchliche Friedhofswesen in der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Sachsens (Friedhofsverordnung – FriedhVO)
vom 9. Mai 1995 hat der Kirchenvorstand für die Friedhöfe der Ev.-
Luth Kirchgemeinde Lugau-Niederwürschnitz in seiner Sitzung am
19.07.2016 folgende Friedhofsgebührenordnung erlassen:

Inhaltsübersicht
§ 1 Allgemeines
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Entstehen der Gebührenschuld
§ 4 Festsetzung der Fälligkeit der Gebühren
§ 5 Mahnung und Vollstreckung und Erlass von Gebühren
§ 6 Gebührentarif

A.  Benutzungsgebühren
     I.    Gebühren für die Verleihung von Nutzungsgebühren an

Grabstätten
           1. Reihengrabstätten
           2. Wahlgrabstätten/Gruften
     II.   Gebühren für Bestattungen und Beisetzungen
     III.  Friedhofsunterhaltungsgebühr
     IV.  Urnen/Sarggemeinschaftsanlagen Niederwürschnitz/

Pflegevereinfachte Gräber für Särge und Urnen Lugau
     V.   Umbettungen und Ausbettungen
B.  Verwaltungsgebühren

§ 7 Besondere zusätzliche Leistungen
§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 Allgemeines

Für die Benutzung der Friedhöfe und seiner Einrichtungen der
Kirchgemeinde sowie für sonstige in § 7 aufgeführte Leistungen
der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach Maßgabe dieser
Ordnung erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner

1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
1. wer die Bestattung oder eine sonstige gebührenpflichtige

Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zure-
chenbares Verhalten ausgelöst hat.

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder
verlängert hat.

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung
durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die
Gebührenschuld kraft Gesetzes haftet.

2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Inter-

esse sie vorgenommen wird.

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung
durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für die
Gebührenschuld kraft Gesetzes haftet.

3. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld entsteht
1) für Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der jeweili-

gen gebührenpflichtigen Leistung.
2) für Grabnutzungsgebühren sowie die Friedhofsunterhaltungs-

gebühren mit der Verleihung des Nutzungsrechtes für die
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder mit der Festle-
gung der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum
der gesamten Verlängerung der Grabstätte.

3) für Bestattungsgebühren mit Inanspruchnahme der Bestat-
tung.

4) für Verwaltungsgebühren mit Veranlassung und Vornahme der
Verwaltungshandlung.

5) Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch
genommen, so ist dennoch die volle Gebühr zu entrichten.

6) Wird von der Bestattung oder einer sonstigen gebührenpflichti-
gen Leistung nach Beantragung dieser Abstand genommen, so
sind der Friedhofsverwaltung die entstandenen Aufwendungen
zu ersetzen.

§ 4 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

1) Die Gebühren sind nach Erhalt eines schriftlichen Gebührenbe-
scheides zu entrichten. Die Erstellung des Gebührenbeschei-
des erfolgt nach erbrachter Leistung oder nach den Maßgaben
dieser Ordnung durch die Verwaltung der Kirchgemeinde
Lugau-Niederwürschnitz. Gebühren sind innerhalb von 30
Tagen nach Rechnungsdatum fällig.

2) Zahlungen erfolgen auf die im Bescheid benannte Bankverbin-
dung oder in Ausnahmefällen als Barzahlung in den Kanzleien
der Kirchgemeinde Lugau-Niederwürschnitz zu der im
Bescheid festgelegten Fälligkeit.

3) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr für Pflegevereinfachte
Gräber bzw. Gemeinschaftsanlagen wird für 20 Jahre im
Voraus erhoben.

4) Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Friedhof-
sunterhaltungsgebühr bei Reihengrabstätten und Wahlgrab-
stätten nach erfolgter Bestattung für den Zeitraum von 5 Jahren
im Voraus festgesetzt.  Dabei gilt das Jahr der Bestattung
immer als erstes Jahr. Eine anteilige Berechnung nach Mona-
ten erfolgt nicht. Die Gebühr für die auf das 5. Jahr folgenden
Jahre ist bis zum 30.06. des jeweiligen Erhebungsjahres fällig.

§ 5 Mahnung, Vollstreckung und Erlass von Gebühren

1) Für schriftliche Mahnungen ist der dafür anfallend Aufwand
durch den Gebührenschuldner zu erstatten.

2) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfah-
ren eingezogen. Der Gebührenschuldner trägt dabei alle
zusätzlichen Kosten nach dem Verursacherprinzip. 

3) Im Einzelfall können die Gebühren aus Billigkeitsgründen oder
bei sozialen Härtefällen gestundet sowie ganz oder teilweise
erlassen werden. Hierzu bedarf es eines hinreichend begründe-
ten schriftlichen Antrages des Gebührenschuldners. Über den
tatsächlichen Erlass oder die Stundung entscheidet der
Kirchenvorstand.

Öffentliche Bekanntmachung der
Friedhofsgebührenordnung (FriehGO)
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KIRCHENNACHRICHTEN

§ 6 Gebührentarif

A Benutzungsgebühren

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grab-
stätten

1. Reihengrabstätten für Särge und Urnen

1.1 für Sargbestattung Verstorbene bis 2 Jahre 200,00 EUR
Ruhezeit 10 Jahre

1.2 für Sargbestattung Verstorbene über 2 Jahre 350,00 EUR
Ruhezeit 20 Jahre

1.3. für Urnenbeisetzung Ruhezeit 20 Jahre 350,00 EUR

2. Wahlgrabstätten/Gruften

2.1 Sargbestattung 
- Einzelstelle 400,00 EUR
- Doppelstelle 800,00 EUR
- jede weitere 400,00 EUR
(Nutzungszeit 20 Jahre)

2.2  Urnenbeisetzung
- Einzelstelle 350,00 EUR
- Doppelstelle 700,00 EUR
(Nutzungszeit 20 Jahre)

2.3 Verlängerungsgebühr für Wahlgrabstätte 
Sargbestattung 20,00 EUR
je Grablager und Jahr

2.4 Verlängerungsgebühr für Wahlgrabstätte 
Urnenbeisetzung 17,50 EUR
je Grablager und Jahr

2.5 Gruften
- Nutzungs- und Verlängerungsgebühren für 
Grufthäuser bzw. Grabkammern wie Wahlgräber 

II. Gebühren für Bestattungen und Beisetzungen

1. Grundgebühr
1.1 Sargbestattung (Verstorbene bis 2 Jahre) 250,00 EUR

1.2 Sargbestattung (Verstorbene über 2 Jahre) 490,00 EUR

1.3 Urnenbeisetzung 220,00 EUR

1.4 Benutzung der Friedhofskapelle Lugau 200,00 EUR

1.5 Gebühren für Träger nach Angabe des jeweiligen Bestattungs-
institutes

III. Friedhofsunterhaltungsgebühr für alle Grabtypen

Von allen Nutzungsberechtigten wird für alle Grabtypen eine Fried-
hofsunterhaltungsgebühr je Grablager und Jahr erhoben.

Sie beträgt 20,00 EUR

Für Grufthäuser und Grabkammern wird die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr wie bei einem Wahlgrab doppelt (2 Grablager)
berechnet.

IV. Urnengemeinschaftsanlagen und Sarggemeinschaftsanla-
gen Niederwürschnitz/Pflegevereinfachte Gräber für Särge
und Urnen Lugau
1. UGA/SGA Niederwürschnitz…
1.1 Sargbestattungen Niederwürschnitz                    3.100,00 EUR
1.2 Urnenbeisetzungen  Niederwürschnitz                 1.900,00 EUR

2. Pflegevereinfachte Gräber Lugau 
1.1 Anlage/Pflege 20J./Grabplatte (Model 1-8) 

Sarg oder Urne                                                     3.100,00 EUR
1.2 Anlage/Pflege20J. /Grabplatte (Model 9) 

Sarg oder Urne                                                     3.200,00 EUR

Hinweis:
Die Gebühr für das Nutzungsrecht (hier wie bei Reihengräbern), die
Grundgebühr für Bestattungen, die Friedhofsunterhaltungsgebühr,
die Nutzung der Friedhofshalle in Lugau, Verwaltungsgebühren 
(V. B 2.) und Gebühren für Träger fallen bei diesem Grabtyp zusätz-
lich zu den unter IV. 1+2. angegebenen Gebühren an.

V. Umbettungen, Ausbettungen
Bei Umbettungen und Ausbettungen wird nach § 7 verfahren.        

B Verwaltungsgebühren

1. Genehmigungsgebühr für die Errichtung 
oder Änderung eines Grabmals                                 50,00 EUR

2. Bescheinigungen der Friedhofsverwaltung
(Urnenscheine/Folgebescheinigungen)                      5,00 EUR

3. Mahngebühren                                                            3,00 EUR

§ 7 Besondere zusätzliche Leistungen

Für zusätzliche Leistungen, welche in dieser Friedhofsordnung
nicht geregelt sind, setzt die Friedhofsverwaltung die zu zahlende
Gebühr von Fall zu Fall nach tatsächlichen Arbeits- und Material-
aufwand fest. 

§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen

1) Die Friedhofsgebührenordnung und alle Änderungen hierzu
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.

2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut im
Würschnitztaler Anzeiger und im Lugauer Anzeiger.

3) Die jeweils geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung
liegt zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten in den
Kanzleien in Lugau und Niederwürschnitz aus.

§ 9 Inkrafttreten

Die Friedhofsgebührenordnung der Friedhöfe der Ev.-Luth. Kirch-
gemeinde Lugau-Niederwürschnitz tritt am 01.01.2017 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Friedhofsgebührenordnungen der Ev.-Luth.
St. Johannes Kirchgemeinde Niederwürschnitz vom 10.09.2007
und die Friedhofsgebührenordnung der Ev.-Luth. Kreuzkirchge-
meinde Lugau vom 16.07.2004 außer Kraft.
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BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN

Wir bitten um Beachtung! Die Angaben zu den Bereitschafts-
diensten erfolgen ohne Gewähr.

Rufnummer im Notfall: 112.

n Apothekenbereitschaftsdienst

Dienstbereitschaft 24 Stunden:
Montag bis Freitag:   abends 18:00 Uhr bis morgens 8:00 Uhr
Wochenende:            Samstag:12:00 Uhr, bis Montag 8:00 Uhr
Feiertag:                    8:00 Uhr bis zum nächsten Morgen 8:00 Uhr

5. bis 12. Dezember 
Grüne Apotheke Lugau, Stollberger Straße 7, Tel. (037295)
5070

12. bis19. Dezember 
Linden-Apotheke Jahnsdorf, Adorfer Straße 3, Tel. (03721)
23344

19. bis 26. Dezember 
Löwen-Apotheke Stollberg, Schloßberg 2, Tel. (037296) 3492

26. bis 29. Dezember 
Apotheke am Rathaus Thalheim, Hauptstraße 12, Tel. (03721)
84394

29. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017
Park-Apotheke Lugau, Chemnitzer Straße 1, Tel. (037295)
41626

1. bis 2. Januar
Adler-Apotheke Thalheim, Uferstraße 6, Tel. (03721) 84194

2. bis 9. Januar
Adler-Apotheke Thalheim, Uferstraße 6, Tel. (03721) 84194

9. bis 16. Januar
Uranus-Apotheke Stollberg, Schillerstraße 26, Tel. (037296)
3795

16. bis 23. Januar
Bären-Apotheke Stollberg, Hohensteiner Straße 36, Tel.
(037296) 3717

23. bis 30. Januar
Aesculap-Apotheke Oelsnitz, Albert Funk Schacht Str. 1 c, Tel.
(037298) 12523

n Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

10. / 11. Dezember
Dr. med. J. Teuchert, A.-Bebel-Straße 4, Lugau Tel. 037295/
2075

17. / 18. Dezember 
ZA U. Straube, Stollberger Straße 20, Lugau, Tel. (037295)
41449

24. / 25. Dezember  Weihnachten
Dr. med. U. Linnbach, Poststr. 31, 09394 Hohndorf,
037298/2529

26. Dezember  Weihnachten
ZA W. Langhammer, K.-Liebknecht-Straße  24, Neuoelsnitz,
Tel. (037298) 12584

27. Dezember 
ZAP Bauer, Lutherstr.15, Oelsnitz, Tel. (037298) 12441

28. Dezember 
Dr. med. U. Pierer, Hauptstraße 41, Hohndorf, Tel. (037298)
2577

29. Dezember 
Gemeinschaftspraxis ZÄ Tischendorf, W.-Rathenau-Straße 14
09376,Oelsnitz, Tel. (037298) 2625

30. Dezember 
Dipl-Stom. A. Tschöpe, W.-Rathenau-Straße 14, Oelsnitz/E.,
Tel. (037298) 2618

31. Dezember 
Gemeinschaftspraxis ZÄ Tischendorf, W.-Rathenau-Straße 14
09376,Oelsnitz, Tel. (037298) 2625

1. Januar 
Gemeinschaftspraxis ZÄ Tischendorf, W.-Rathenau-Straße 14
09376, Oelsnitz, Tel. (037298) 2625

7. / 8. Januar
Dipl.-Stom. H. Fleischer, A.-Bebel-Str. 38, Niederwürschnitz,
Tel. (037296) 6295

14. / 15. Januar
ZÄ Feigl, Dorfstr. 113a, Erlbach-Kirchberg, Tel. (037295) 3133

21. / 22. Januar
Dipl. Stom. S. Schmidt, Gartenstraße 10, Lugau, Tel. (037295)
2576

28. / 29. Januar
Dr. med. J. Teuchert, A.-Bebel-Straße 4, Lugau Tel. 037295/
2075

Dienstzeiten: jeweils 9:00 bis 11:00 Uhr

n Tierärztlicher Notfalldienst

9. bis  16. Dezember 
Gemeinschaftspraxis Schauer und Wagner, Neukirchen OT
Adorf, Tel. (037 21) 887567 und nur Kleintiere Herr Dr. Michael
Böhmer, W.-Rathenau-Str. 26, Oelsnitz, Tel. (037298) 16413

16. bis 23. Dezember 
Herr DVM Riccardo Holler, Bahnhofstraße 62, Zwönitz, Tel.
(037754) 7 53 25 oder 0172 2305199

23. bis 29. Dezember 
Herr Dr. Hans-Peter Lange, Seifersdorfer Str. 2, Jahnsdorf  OT
Pfaffenhain, Tel. (037296) 17171 und nur Kleintiere Herr 
Dr. Uwe Junghans, Wiesenstraße 33, Lugau / Tel. (03 72 95)
2211

Bitte informieren Sie sich unter:
www.erzgebirgskreis.de – Bürgerservice – Tierärztlicher Bereit-
schaftsdienst

Dienstzeiten:
Montag bis Donnerstag: 18:00 Uhr bis morgens 6:00 Uhr
Freitag:  18:00 Uhr bis Montag 6:00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst 

Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des 
nächsten Tages,

Mittwoch, Freitag 14:00 Uhr bis 7:00 Uhr des 
nächsten Tages,

Sonnabend, Sonntag, Feiertag 7:00 Uhr bis 7:00 Uhr des 
und Brückentag nächsten Tages. 
(z. B. zwischen Wochenende und Feiertag)

Rufnummer: 116 117 oder 03741 457232 - Notrufnummer 112
Wer nachts oder am Wochenende dringend einen Arzt braucht,
muss sich nur noch die kostenlose Hotline des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes merken: Telefonnummer 116 117

Augenärztlicher Notfalldienst
Die Telefonnummern des zuständigen augenärztlichen Bereit-
schaftsdienstes erfahren Sie über die Rettungsleitstelle Anna-
berg-Buchholz, Tel. (03733) 19222.
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